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Titelbild: Drastische Strafe für zwei «Schwererziehbare». Kinder
wie Wilhelm Büschs Max und Moritz riskierten in der Wirklichkeit des
19. Jahrhunderts zwar nicht ein Todesurteil, aber sie wären wohl in ein
«Erziehungsheim» gesteckt worden. Bild: Wilhelm Busch/Keystone
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